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Telefon

Ihre Anfrage nach dem Berliner Informationsfreiheitsgesetz vom 24.03.2020

Sehr geehrte

mit E-Mail vom 24.03.2020 habenSie einen Antrag gemäß8 3 Abs. 1 des Berliner Informationsfreiheits-

gesetz (IFG) gestellt. Sie begehren Informationen zum aktuellen Planungsstand für eventuelle Änderun-

gen der Sek-I-VO und der VO-GOfür das Schuljahr 2019/20 im Hinblick auf die aktuelle Corona-/Covid-

19-Situation. Dabei bitten Sie insbesondere um Informationen, inwiefern geplantist, die Versetzung an

den Gymnasien und die Entscheidungen zum Probejahr an den Gymnasienauszusetzen, wenndie Schul-

schließungenerst mit weiterer Verzögerung aufgehoben werden können, und welche Planungenin Be-

zug auf eine möglicherweise notwendige Reduzierungderverpflichtend zu schreibendenKlassenarbei-

ten aktuell angestellt würden.

Nach eingehender PrüfungIhres Antrageserlasse ich folgendenBescheid:

Ihr Antrag wird abgelehnt.

Begründung:

Jeder Menschhat grundsätzlich gemäß 8 3 Abs. 1 IFG einen Anspruchauf Akteneinsicht. Einer Akten-

sicht bzw. Aktenauskunft steht im vorliegendenFall die Regelung des $ 10 Abs. 4 IFG entgegen.

Gemäß 8 10 Abs.4 IFG soll die Akteneinsicht oder Aktenauskunft versagt werden, wennsich der Inhalt

der Akten auf den Prozess der Willensbildung innerhalb von und zwischen Behördenbezieht. Dabei

schützt diese Regelung dasInteresse an derEffektivität und Unabhängigkeit der Verwaltungin Gestalt

der unbefangenen Meinungsbildung unddesfreien Meinungsaustauschesinnerhalb von und zwischen

Behörden. Sichergestellt werden soll eine effektive, funktionsfähige und neutrale Entscheidungsfindung
der Behörde.Die als Soll-Vorschrift ausgestaltete Regelung des & 10 Abs. A IFG verlangt von der Behörde

eine strikte Bindung für den Regelfall, von der nurin atypischen Fällen abgewichen werdendarf, sodass

keine offene Ermessenserwägungdarüberanzustellen ist, ob entgegen derSoll-Vorschrift des $ 10 Abs.
4 IFG Akteneinsicht bzw. Aktenauskunft gewährt wird.
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Die Senatsverwaltungfür Bildung, Jugend und Familie stellt derzeit aufgrund der aktuellen Situation

umfangreiche innerbehördliche Überlegungen zu den Auswirkungen der Corona-Pandemie auf das

Schuljahr 2019/2020 an. Der damit verbundene Willensbildungsprozess, insbesondere in Bezug auf mög-

liche Änderungenvonschulrechtlichen Vorschriften,ist indes nicht abgeschlossen. Eine Offenlegung

dieser Planungdurcheine Akteneinsicht bzw. Aktenauskunft ist geeignet, eine effektive, funktionsfähige

und neutrale Entscheidungsfindung zu gefährden. Dabeiist zu berücksichtigen, dass die Arbeitsebene

einer Verwaltunggehaltenist, den politischen Entscheidungsträgern der Behörde verschiedene Hand-

lungsoptionen vorzuschlagen.In der Öffentlichkeit werden diese Vorschläge jedoch typischerweise der

Behörde als Ganzes zugerechnet. Der Stand der Planung und der zugrundeliegendeProzess ist daher

auch in diesem Fall vor einer Offenlegung durch die Regelung des 8 10 Abs. 4 IFG geschützt.

Zwarist Ihr Anliegen zu erfahren, wie der Planungsstand bezüglich eventueller Änderungen von schul-

rechtlichen Regelungenfür das Schuljahr 2019/2020 im Hinblick auf die aktuelle Situationist, nachvoll-

ziehbar. Grundsätzlich soll das IFG Transparenz der Verwaltung schaffen und das Akteneinsichtsrecht

nach dem IFGist als wesentlicher Bestandteil öffentlicher Partizipation und Kontrolle staatlichen Han-

delns anzusehen. Jedochist vorliegend kein atypischer Fall erkennbar, der ein Abweichen von der Rege-

lung des 8 10 Abs.4 IFG rechtfertigt. Eine Aktenauskunft bzw. Akteneinsicht kann nachalledem nicht

gewährt werden.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

 

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegendiesen Bescheidist Klage vor dem Verwaltungsgericht Berlin zulässig. Die Klageist innerhalbei-

nes Monats nach Bekanntgabedieses Bescheides beim Verwaltungsgericht Berlin, Kirchstraße 7 in

10557 Berlin, schriftlich, zur Niederschrift des Urkundsbeamtenoderin elektronischer Form gemäß 8

55a der Verwaltungsgerichtsordnung einzulegen. Der Klage soll eine Abschrift beigefügt werden. Die

Klage ist gegen das LandBerlin, vertreten durch die Senatsverwaltungfür Bildung, Jugend und Familie zu

richten. Es wird darauf-hingewiesen, dass bei schriftlicher oder elektronischer Klageeinlegungdie Klage-

frist nur dann gewahrt ist, wenndie Klage innerhalb dieser Frist bei dem Verwaltungsgericht eingegan-

genist.


